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I) Vereinbarung einer Vertragsstrafe im Fall der 
Nichteinhaltung des Vertrages gemäß § 3 

Abs. 2 der Verordnung vom 28. Juni 195-1.
(2) Planänderungen verpflichten die Vertrag

schließenden, auf der Grundlage der Planänderung 
neue Vereinbarungen zu treffen.

§  2
(1) Die volkseigenen Handelsorganisationen (HO) 

und die Konsumgenossenschaften sind verpflichtet, 
im Rahmen ihnen zugewiesener Kontingente direkte 
Verträge abzuschließen:

a) mit volkseigenen Erfassungs- und Aufkauf
betrieben landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(VEAB),

b) mit volkseigenen Betrieben der Nahrurfgs- 
und Genußmittelindustrie; zur Registrierung 
ist eine Kopie der Deutschen Handelszentrale 
Lebensmittel innerhalb von drei Tagen zu 
übersenden,

c) mit der Deutschen Handelszentrale Lebens
mittel,

d) mit den volkseigenen Handelsuntemehmungen 
„DAHA“ Nahrung, Gesellschaft für Innerdeut
schen Handel oder Deutsche Einfuhr- und Aus
fuhrgesellschaft mbH.

(2) Die im Abs. 1 genannten Handelsorgane sind 
außerdem verpflichtet, im Rahmen der zugewiese
nen Kontingente Verträge mit den genossenschaft
lichen oder privaten Produktionsbetrieben der Nah
rungs- und Genußmittelindustrie abzuschließen. 
Diese Verträge bedürfen zu ihrer Rechtswirksam
keit der Bestätigung durch die staatlichen Vertrags
kontore gemäß der Anordnung vom 18. Mai 1949 
über die Regelung der Vertragsbeziehungen zwi
schen privaten Betrieben und volkseigenen sowie 
genossenschaftlichen Betrieben und anderen Orga
nisationen (ZVOB1.1 S. 385) und den hierzu erlasse
nen Durchführungsbestimmungen.

§ 3
(1) Mit der Realisierung der auf den privaten Ein

zelhandel entfallenden Kontingente werden von 
den zuständigen Ämtern für Handel und Versor
gung der Stadt- und Landkreise die DHZ Lebens
mittel und je nach Entscheidung des zuständigen 
Kreisrates für Handel und Versorgung andere zuge
lassene Großhändler beauftragt. Diese sind ver
pflichtet, im Rahmen der zugewiesenen Kontingente 
direkte Verträge abzuschließen: 
und zwar die DHZ Lebensmittel

a) mit dem volkseigenen Erfassungs- und Auf
kaufbetrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(VEAB des Kreises),

b) mit volkseigenen Betrieben der Nahrungs
und Genußmittelindustrie,

c) mit genossenschaftlichen oder privaten Pro
duktionsbetrieben der Nahrungs- und Genuß
mittelindustrie;

sonstige zugelassene Großhändler
a) mit dem volkseigenen Erfassungs- und Auf

kaufbetrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(VEAB des Kreises),

b) mit genossenschaftlichen oder privaten Pro
duktionsbetrieben der Nahrungs- und Genuß
mittelindustrie.

(2) Die Verträge mit genossenschaftlichen oder 
privaten Produktionsbetrieben der Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie bedürfen zu ihrer Rechts
wirksamkeit der Bestätigung durch die staatlichen 
Vertragskontore gemäß der Anordnung vom 18. Mai 
1949 und den hierzu erlassenen Durchführungs
bestimmungen.

§  4
Sonstige anerkannte Bedarfsträger schließen mit 

ihren Lieferanten Verträge unmittelbar ab. Bei 
Verträgen mit der volkseigenen Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie ist die Deutsche Handelszentrale 
Lebensmittel, bei Verträgen mit genossenschaft
lichen oder privaten Produktionsbetrieben der Nah
rungs- und Genußmittelindustrie das zuständige 
Vertragskontor von den gewählten Lieferanten und 
der abgeschlossenen Warenmenge in Kenntnis zu 
setzen.

§  5
(1) Die Rohstoffkontingente für die Industrie ge

mäß § 1 der Verordnung vom 28. Juni 1951 sind zu
zuweisen:

a) dem Staatssekretaräat für Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie für die seiner Aufsicht di
rekt unterstehenden volkseigenen und diesen 
gleichgestellten Produktionsbetriebe der Nah
rungs- und Genußmittelindustrie und die ihnen 
unterstehenden Vereinigungen;

b) den' zuständigen Ministerien der Deutschen 
Demokratischen Republik für die ihrer Auf
sicht direkt unterstehenden volkseigenen und 
diesen gleichgestellten Produktionsbetriebe 
und die ihnen unterstehenden Vereinigungen;

c) den zuständigen Ministerien der Landesregie
rungen;

d) den übrigen als Bedarfsträger anerkannten 
Produktionsbetrieben oder ihren Vereini
gungen.

(2) Die Zuweisungen der Rohstoffkontingente er
folgen auf Grund einer Anforderung der für den 
entsprechenden Industriezweig zuständigen Ver
waltung, die für die Höhe der Materialanforderung 
verantwortlich ist. Die Berechnung der Anforderung 
ist auf Grund festzulegender Materialverbrauchs
normen vorzunehmen. Die Sortimentierung der 
Produkte hat in Übereinstimmung mit den von den 
Handelsorganen abgeschlossenen Verträgen zu er
folgen. Die Handelsorgane sind nicht verpflichtet, 
ohne Verträge oder Bestellungen produzierte Wa
ren abzunehmen. Die Zuweisung der Rohstoffkon
tingente an die volkseigenen und ihnen gleichge
stellten Produktionsbetriebe muß die Erfüllung der 
laut Volkswirtschaftsplan erteilten Produktionsauf
lage sicherstellen. Wird die Produktionsauflage 
nicht oder nicht voll vertragsgedeckt, ist der Pro
duktionsbetrieb verpflichtet, unverzüglich von dem 
Organ, das die Produktionsauflage erteilte, Ent
scheidung zu verlangen.


